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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Verena Osgyan, Katharina Schulze, Kerstin 
Celina, Dr. Sepp Dürr, Markus Ganserer, Ulrich 
Leiner, Dr. Christian Magerl, Jürgen Mistol, Tho-
mas Mütze, Gisela Sengl, Claudia Stamm, Rosi 
Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Keine weiteren Abschiebungen nach Afghanistan! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert,  

1. die Ausländerbehörden anzuweisen, bereits ein-
geleitete Abschiebungen nach Afghanistan einzu-
stellen, 

2. nach § 60a Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes (Auf-
enthG) Abschiebungen nach Afghanistan aus hu-
manitären Gründen für den Zeitraum von sechs 
Monaten auszusetzen und 

3. sich bei der nächsten Innenministerkonferenz und 
im Bundesrat dafür einzusetzen, dass Abschie-
bungen nach Afghanistan auszusetzen sind. 

 

 

Begründung: 

Dass Menschen aus Bayern nach wie vor nach Af-
ghanistan abgeschoben werden, ist u.E. unverant-
wortlich. Der UNHCR schildert in seinem aktuellen 
Bericht zur Lage in Afghanistan, dass „sich der inner-
staatliche Konflikt, der zuvor insbesondere im Süden 
und Osten des Landes zu spüren war, ausweitet. Er 
betrifft nunmehr fast das ganze Land, einschließlich 
des Nordens und solcher Provinzen, die bisher als die 
stabilsten des Landes galten.“ Die Ausbreitung von 
lokalen Milizen und bewaffneten Gruppen habe die 
Situation von Zivilisten weiter verschlechtert. Neben 
einer Ausweitung der Konfliktgebiete wird von der 
zunehmenden Zwangsrekrutierung junger Männer 
durch rivalisierende Gruppen berichtet. Darum muss 
auch die Praxis, alleinstehende volljährige männliche 
afghanische Staatsangehörige abzuschieben, jetzt 
beendet werden. Niedersachsen, Bremen und weitere 
Bundesländer führen Abschiebungen nach Afghanis-
tan nur durch, wenn es sich bei den betroffenen Per-
sonen um männliche Straftäter handelt. Reinland-
Pfalz prüft selbst bei betroffenen Straftätern, ob eine 
Abschiebung angesichts der persönlichen Situation 
und der potenziellen Gefährdung des Betroffenen 
verhältnismäßig ist.  

Die Innenministerkonferenz hat im Dezember be-
schlossen, dass bis zur nächsten Konferenz die Si-
cherheitslage Afghanistans in Bezug auf potenzielle 
Abschiebungen vom Bundesinnenministerium in Ab-
stimmung mit dem Auswärtigen Amt neu bewertet 
werden soll. Bis dahin soll Bayern die Ermächtigung 
nach § 60a Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes nutzen, 
nach der die Staatsregierung aus humanitären Grün-
den anordnen kann, dass Abschiebungen nach Af-
ghanistan für sechs Monate gestoppt werden.  

Das Schicksal eines als Jugendlicher nach Bayern ge-
kommenen afghanischen Flüchtlings, der sich hier gut 
integriert hatte, gut deutsch spricht und arbeitet, und 
nun als junger Erwachsener dennoch nach Afghanis-
tan abgeschoben werden sollte und aus Verzweiflung 
versucht hatte, sich das Leben zu nehmen – die Süd-
deutsche berichtete – darf sich nicht wiederholen. 


